
Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates 
 

 
 

 

Sitzung vom  03. Oktober 2017  

Beschl. Nr. 2017-272 

V3.3.2 
V3.3 

Einzelne Gesellschaften und Policen 
Personen- und Sachversicherungen 
Krankentaggeldversicherung; Auftragsvergabe 

 
 
Ausgangslage 
 
Mit SRB 2016-258 vom 4. Oktober 2016 hat der Stadtrat beim Grossen Gemeinderat die 
Einführung einer Krankentaggeldversicherung für das städtische Personal beantragt. Dafür 
war eine Teilrevision des Personalstatutes (PeSta) notwendig. 
 
Am 1. Februar 2017 hat der Grosse Gemeinderat die Teilrevision des Personalstatutes 
genehmigt. 
 
 
Erwägungen 
 
Nach Rechtskraft des Beschlusses des Grossen Gemeinderats wurde eine Submission für 
eine Krankentaggeldversicherung per 1.Januar 2018 durchgeführt. 
 
Folgende Leistungen wurden ausgeschrieben: 

Höhe der Taggelder in % des AHV-Lohnes  80 % 
Leistungsdauer pro Fall    730 Tage 
Wartefrist pro Fall     90 Tage 
 
Die Arbeitsvergabe untersteht dem öffentlichen Beschaffungswesen gemäss Art. 8 Abs. 1a 
IVöB (Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen). 
Die Vereinbarung regelt unter Art. 7 Abs. 1 und im Anhang 1 das anzuwendende 
Vergabeverfahren. Die Submission der Krankentaggeldversicherung erfolgte im offenen 
Verfahren. 
Die Vertragsdauer ist auf 3 Jahre vorgesehen und somit ist die Summe der bezahlten 
Prämien über diesen Zeitraum für den Schwellenwert massgebend. 
 
Bis zur Eingabefrist am 4. August 2017 wurden 5 Offerten eingereicht. Die Auswertung 
erfolgte nach den Zuschlagskriterien (75 % Preis, 15 % allg. Vertragsbedingungen, 10 % 
Dienstleistungen). Die Groupe Mutuel, Versicherungen AG, Zürich belegt mit einem Angebot 
von CHF 229‘680, gemessen über alle Zuschlagskriterien, den ersten Rang. Das höchste 
Angebot liegt bei CHF 348‘480. 
 
Der Prämiensatz beträgt 0,87 % des AHV-Lohnes. Er wird hälftig durch die Arbeitgeberin 
und die Arbeitnehmenden übernommen (Art. 44 Abs. 3bis PeSta). 
 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47 Ziff. 5 und 
Art. 47a Ziff. 3 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
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Beschluss: 

1 Die Krankentaggeldversicherung der Stadt Adliswil wird per 1. Januar 2018 an die 
Groupe Mutuel, Versicherungen AG, Zürich für CHF 229‘680.00, gemäss Offerte vom 
17. Juli 2017, vergeben. 
 

2 Die Vergabe gemäss Disp. 1 dieses Beschlusses wird mit Rechtsmittelbelehrung im 
Amtsblatt und auf Simap veröffentlicht. 

 
3 Gegen Disp. 1 dieses Beschlusses kann innert 10 Tagen ab Veröffentlichung beim 

Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich 
schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel 
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 

4 Die Abteilung Finanzen und Controlling wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses 
beauftragt. 
 

5 Dieser Beschluss ist öffentlich (ab Veröffentlichung im Amtsblatt und auf Simap). 
 

6 Mitteilung an: 
 
6.1 Finanzen und Controlling 
6.2 Personalabteilung 
6.3 Alle Anbietende (mit separatem Schreiben) 
6.4 UBV Lanz AG, Zollikon (mit separatem Schreiben) 
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